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Einladung 
 
zu einer Gemeindeversammlung am 
 
Freitag, 3. Juni 2016, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal Buch am Irchel 
 
Traktandenliste 
 

Politische Gemeinde 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel. 

2. Projekt „Gesamtsanierung Wiler“; Genehmigung eines Bruttokredites von 
CHF 650'000.-- für die Sanierung der Kreuzung Wiler (Dorfemer-, Mühlibach-, Brup-
pich-, und Wilerstrasse) 

3. Veräusserung der Liegenschaft Desibachstrasse 2 (ehemaliges Schulhaus). 

4. Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes. 
 

 
Die Akten und das Stimmregister liegen ab Freitag, 20. Mai 2016, während den Bürozeiten 
der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf. 

Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind dem Präsidenten der Gemeindevorsteher-
schaft spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung einzureichen. 

 

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der Ge-
meinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen sind. 
 

Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anfrage- und Rekursrecht werden in der Einla-
dungsbroschüre auszugsweise bekanntgegeben. 

 

Die Einladungsbroschüre wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare können 
bei der Gemeinderatskanzlei bezogen werden. 
 
 
Buch am Irchel, 13. Mai 2016 Gemeinderat Buch am Irchel 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 1 
 
Finanzen: Genehmigung der Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Buch am Ir-
chel. 
 _________________________________________________________________________  
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten, sie wollen gestützt auf 
Art. 15, Ziffer 4 der Gemeindeordnung vom 18. April 2007 beschliessen: 
 
1. Die Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel wird mit folgenden 

Feststellungen genehmigt: 
1.1. Mit CHF 4'401'723.76 Aufwand und CHF 4'800'857.01 Ertrag schliesst die Laufende 

Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 399'133.25. 
1.2. Für Investitionen im Verwaltungsvermögen werden CHF 427'763.05 Ausgaben und 

CHF 178'054.10 Einnahmen ausgewiesen, was Nettoinvestitionen von CHF 
249'708.95 ergibt. 

1.3. Es wurden weder Ausgaben noch Einnahmen für Investitionen im Finanzvermögen 
getätigt. 

1.4. In der Bilanzübersicht sind Aktiven und Passiven von je CHF 10'711'801.02 ausgewie-
sen. Das Eigenkapital beträgt CHF 5'748'422.79. 

 
 
Weisung 
 
Die Jahresrechnung 2015 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 399'133.25 aus. Im Vor-
anschlag wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 53'477 gerechnet. Somit schliesst 
die Jahresrechnung 2015 rund CHF 452'000 besser ab, als ursprünglich budgetiert. Dieses 
erfreuliche Ergebnis ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren der Laufenden Rechnung 
zurückzuführen: 
 

- Der Bereich „Soziale Wohlfahrt“ schliesst mit einem geringeren Aufwandüberschuss 
von CHF 120‘000 ab. Insbesondere für die familienergänzende Kinderbetreuung sowie 
bei der wirtschaftlichen Hilfe und für die Kleinkinderbeiträge sind die Abweichungen 
zum Voranschlag entstanden. 

- Die Nettoaufwendungen bei der Funktion „Gemeindestrassen“ sind gegenüber dem 
Voranschlag um etwa CHF 96‘000 tiefer ausgefallen. 

- Im Bereich „Finanzen und Steuern“ konnten Nettomehrerträge von CHF 191‘000 ver-
zeichnet werden. Die Hauptabweichung liegt bei den Einnahmen der Grundstückge-
winnsteuern. 

- Konsequente Ausgabendisziplin in allen Aufgabenbereichen. 
 
Die finanzielle Lage der Gemeinde ist nach wie vor als sehr solid zu betrachten. 
 
 
Die vollständige Rechnung liegt bei der Gemeindeverwaltung auf und kann eingesehen wer-
den. 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 2 
 

Tiefbau: Projekt „Gesamtsanierung Wiler“; Genehmigung eines Bruttokredites von 
CHF 650'000.-- für die Sanierung der Kreuzung Wiler (Dorfemer-, Mühlibach-, Bruppich-, und 
Wilerstrasse) 
 _________________________________________________________________________  
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten gestützt auf Art. 15 Zif-
fer 3 der Gemeindeordnung vom 18. April 2007: 
 

Dem Bauprojekt Gesamtsanierung Wiler (Dorfemer-, Mühlibach-, Bruppich-, und 
Wilerstrasse) zuzustimmen und einen Bruttokredit von CHF 650'000 inkl. MwSt. zu genehmi-
gen. 
 
 
Weisung 
 
Einleitung 
Der Gemeinderat beabsichtigt, im Wiler den Kreuzungsbereich der Dorfemer-, Mühlibach-, 
Bruppich-, und Wilerstrasse aufgrund des mangelhaften Zustandes, zu sanieren. Die Arbei-
ten umfassen den Ersatz der zu kleinen Wasserleitung, die Sanierung der Regenwasserlei-
tung und die Erneuerung des Strassenoberbaus. 
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Bestand 
Der Kreuzungsbereich weist durch die diversen Werkleitungsbauten und Sanierungen von 
privaten Bauten in den vergangenen Jahren unzählige Belagsflicke auf. Die Randabschlüsse 
erfüllen die Aufgabe der Oberflächenwasserführung und den Schutz des Strassenoberbaus 
nicht mehr und sind deshalb zu ersetzen. Die Belagsstärke und die Fundationsschicht sind 
ungenügend für den heutigen Verkehr. 
 
Die bestehende Mischabwasserleitung ist gemäss TV-Aufnahmen in einem guten Zustand. 
Mit der Strassensanierung werden alle Schachtabdeckungen im Strassenbereich ersetzt. 
Der Zustand der Regenabwasserleitungen hingegen zeigt einen schlechten Zustand sämtli-
cher Leitungen auf. Die schon älteren Beton- bzw. Zementrohre haben harte Ablagerungen, 
welche den Durchfluss stark beeinträchtigen. Deshalb ist der Ersatz der Regenabwasserlei-
tungen vorgesehen. 
 
Die in die Jahre gekommene Wasserleitung aus Guss und zum Teil aus Eternit entspricht 
nicht mehr den heutigen Anforderungen der Löschwasserversorgung. 
 

Kosten 
Kostenaufstellung „Gesamtsanierung Wiler“ (alle Beträge inkl. MwSt.) 
 

 Bereich  Arbeiten Betrag in CHF Total 

 Strasse 

 Bauarbeiten 270'000  

 Nebenarbeiten 25'000 

 Technische Arbeiten 30'000 

 Total Strasse   325'000 

 Regenabwasser 

 Bauarbeiten 137'000  

 Nebenarbeiten 11'000 

 Technische Arbeiten 22'000 

 Total Abwasser   170'000 

 Wasser 

 Bauarbeiten 130'000  

 Nebenarbeiten 7'000 

 Technische Arbeiten 18'000 

 Total Wasser   155'000 

 Gesamttotal   650'000 

 

Verkehrsführung während der Ausführung 
Die Ausführung der Gesamtsanierung Wiler ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Die Zugänge 
zu den Liegenschaften bleiben für Fussgänger grundsätzlich gewährleistet. Die Zufahrtsmög-
lichkeit für Fahrzeuge ist eingeschränkt bzw. während den Grabarbeiten nicht möglich. 
 
 

Schlussfolgerungen 
Der Gemeinderat möchte die Gesamtsanierung Wiler im Kontext der nachhaltigen Gemein-
deinfrastruktur umsetzen und erachtet das vorliegende Projekt als notwendig und sinnvoll. 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, dem Bauprojekt Gesamtsanierung Wiler 
zuzustimmen und einen Bruttokredit von CHF 650'000.00 inkl. MwSt. zu genehmigen. 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 3 
 

Liegenschaften: Grundsatzentscheid Veräusserung Liegenschaft Desibachstrasse 2 (ehema-
liges Schulhaus). 
 _________________________________________________________________________  
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten gestützt auf Art. 15 Zif-
fer 7 der Gemeindeordnung vom 18. April 2007: 
 
Die Liegenschaft Desibachstrasse 2 (ehemaliges Schulhaus), Kat.-Nr. 576, Wohnhaus Vers.-
Nr. 229, mit 463 m2 Land, wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen verkauft. 

 
- Der Gemeinderat wird mit der Veräusserung beauftragt. 
- Die Liegenschaft Kat.-Nr. 576 ist dem Meistbietenden zum Minimalpreis von 

CHF 550‘000 zu verkaufen. 
- Beauftragung eines spezialisierten Immobilienmaklers. 
- Bei Vorliegen von gleich hohen Angeboten erhalten Einheimische den Vorzug. 
- Das Wohnhaus Vers.-Nr. 229 darf nicht abgerissen und durch einen Ersatzbau ersetzt 

werden. 
- Für das Gebäude wird ein Schutzvertrag erstellt, die äussere Erscheinung soll mög-

lichst erhalten bleiben. 
- Der öffentliche Charakter des Gemeindeplatzes muss auch durch einen Verkauf und 

eine Private Nutzung mehrheitlich erhalten bleiben. 
- Eine Verkleinerung der Parzelle wird für den Verkauf ins Auge gefasst. 
- Die notariellen und grundbuchamtlichen Gebühren gehen vollumfänglich zulasten der 

Käuferschaft. 
- Die Grundstückgewinnsteuer geht zulasten der Gemeinde als Veräusserer. 
 
 
Weisung 
 
Einleitung 
Die Stimmberechtigten genehmigten am Abstimmungssonntag vom 28. Februar 2016 das 
Bauprojekt Neubau Mehrzweckhalle mit integriertem Gemeindesaal. Die Vorbereitungsarbei-
ten für den Neubau laufen momentan auf Hochtouren. Für die Finanzierung des Bauvorha-
bens ist auch die Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften vorgesehen, die ge-
planten Verkäufe werden dem Souverän einzeln zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Aktueller Zustand der Liegenschaft 
Die Liegenschaft Desibachstrasse 2, auf dem Grundstück Kat.-Nr. 576, Vers.-Nr. 229, ist im 
Eigentum der Politischen Gemeinde. Die Parzelle liegt in der Kernzone und umfasst 463 m2. 
Das Gebäude wurde im Jahr 1820 erstellt und diente während vielen Jahren als Schulhaus. 
Heute befindet sich im Hochparterre der Gemeindesaal und im Oberstock eine 4 ½-
Zimmerwohnung welche seit 1. September 2012 an die Asylkoordination des Bezirks Andel-
fingen vermietet wird. 
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Eine Sanierung und der Umbau der Liegenschaft wurden durch das Architekturbüro Senn-
hauser Sydler im Jahr 2012 geprüft. Die geschätzten Baukosten betrugen damals etwa 
CHF 825‘000. Der beträchtliche Sanierungsbedarf der Liegenschaft ist offensichtlich. Mit 
dem Neubau des Gemeindesaals im Mehrzweckhallenprojekt wird der Besitzanspruch der 
Liegenschaft hinfällig. Der geschätzte Liebhaberwert des Gebäudes, gemäss realisierter 
Verkäufe von ähnlichen Objekten, beträgt CHF 750‘000. Eine Veräusserung der Liegen-
schaft Desibachstrasse 2 macht die dringend nötige Sanierung hinfällig. 
 
 

   

 Übersichtsplan Liegenschaft Desibachstrasse 2 
 
 
Ermächtigung an den Gemeinderat zum Verkauf 
 
Der Gemeinderat möchte die Veräusserungen der Liegenschaften Schritt für Schritt umset-
zen. Da es sich beim ehemaligen Schulhaus um ein Liebhaberobjekt handelt, soll der Ver-
kaufsprozess rechtzeitig gestartet werden um nicht in zeitliche oder verfahrensmässige Be-
drängnis zu geraten. Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung besitzt der Gemeinde-
rat für die Veräusserung von Grundeigentum eine Kompetenz von maximal CHF 100‘000. Es 
ist sicherlich von Nachteil, wenn der Gemeinderat bei Vorliegen von Kaufsangeboten ernst-
hafter Interessenten zuerst eine ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen müss-
te. Diese zeitliche Verzögerung könnte Anlass sein, dass Interessenten ihre Angebote nicht 
platzieren oder allenfalls zurückziehen. Der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeinde-
versammlung, ihm die Kompetenz für den Verkauf des ehemaligen Schulhauses, unter Re-
gelung aller Detailbestimmungen, zu erteilen. Der Gemeinderat kann dadurch den Liegen-
schaftenverkauf im Interesse der Käuferschaft tätigen. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Auszug aus dem Gemeindegesetz 
 
 
 Anfragerecht 

 
§ 51 GG Jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Ge-

meindeverwaltung von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Gemeindevor-
steherschaft zu richten.  

 Die Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung 
der Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen. 

 Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der Gemeindever-
sammlung. Eine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort findet nicht 
statt.  

 

 Rekurs- und Beschwerderecht 
 
§ 54 GG Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhand-

lungen, insbesondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und voll-
ständig in das Gemeindeprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prü-
fen längstens innert sechs Tagen das Protokoll auf seine Richtigkeit und bezeu-
gen diese durch ihre Unterschrift. Nachher steht das Protokoll den Stimmberech-
tigten zur Einsicht offen. 

 Das Begehren um Berichtigung des Protokolls ist in der Form des Rekurses in-
nert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat einzu-
reichen. 

 
§ 151 GG Beschlüsse der Gemeinde und des Grossen Gemeinderates können von den 

Gemeindebehörden, von Stimmberechtigten und von denjenigen Personen, die 
gemäss § 21 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes dazu berechtigt sind, durch 
Beschwerde angefochten werden: 

 
1. wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen; 

2. wenn sie offenbar über die Zwecke der Gemeinde hinausgehen und zu-
gleich eine erhebliche Belastung der Steuerpflichtigen zur Folge haben o-
der wenn sie Rücksichten der Billigkeit in ungebührlicher Weise verletzen; 

 Über die Beschwerde entscheidet der Bezirksrat. 

 Im Übrigen richtet sich die Beschwerde nach den Bestimmungen des zweiten 
Abschnittes des Verwaltungsrechtspflegegesetzes. 

 


